Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

An den Grossen Rat | 21.5768.02 |

JSD/ P215768
Basel, 6. April 2022

Regierungsratsbeschluss vom 5. April 2022

Motion Heidi Mick und Konsorten betreffend Verktrzung der An-
tragsfrist fir Kundgebungen und Demonstrationen

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 12. Januar 2022 die nachstehende Motion Heidi Miick
und Konsorten betreffend Verkirzung der Antragsfrist fir Kundgebungen und Demonstrationen
dem Regierungsrat zur Stellungnahme tUberwiesen:

«lm Dokument «Die Basler Demo-Praxis. Eine Erlauterung», welches seit Mai 2021 auf der Webseite
der Kantonspolizei Basel aufgeschaltet ist, wird eine Ubersicht tiber die vom Regierungsrat gewiinsch-
ten Ablaufe und Regelungen bei der Eingabe von Bewilligungsgesuchen fiir Kundgebungen und De-
monstrationen gegeben. Unter anderem wird darauf hingewiesen, dass die Vorbereitung einer Bewil-
ligung eine gewisse Zeit bendtige. Deshalb missen Gesuche in der Regel mindestens drei Wochen
im Voraus eingereicht werden. Diese Regelung stiitzt sich auf 814 Abs. 2 der Verordnung Uber den
Strassenverkehr.

Aus der Sicht von Gesuchstellenden einer Demonstration oder einer Kundgebung ist diese Frist von
mindestens drei Wochen, auch bei Kundgebungen zu Themen, welchen kein unmittelbares Ereignis
vorhergeht, zunehmend weniger einhaltbar, wie die Praxis bestatigt. Dies ist unter anderem der demo-
kratiepolitischen Entwicklung sowie der Digitalisierung unserer Gesellschaft geschuldet: Politische Be-
wegungen, die Kundgebungen und Demonstrationen durchfiihren, organisieren sich zunehmend aus-
serhalb der klassischen Politszene von Parteien, Gewerkschaften und NGOs. Sie leben neue
Organisationsformen mit wechselnden Verantwortlichkeiten und mobilisieren rasch und breit Gber
Social Media. Der Prozess von Vernetzung rund um ein Thema bis zum gemeinsamen Demonstrieren
auf der Strasse ist dadurch heute kirzer als friher. Zudem ist es durch die flachen Hierarchien dieser
Gruppierungen und Bewegungen nicht immer moglich, in der nétigen Frist eine verantwortliche Person
zu finden. Aber auch bei Kundgebungsthemen, die durchaus langere Vorlaufzeiten erlauben, ist die
Frist von mindestens drei Wochen kaum einzuhalten. Die Hirden fir die Einreichung eines Demonst-
rationsgesuchs sind hoch und es wird deshalb immer schwieriger, Personen zu finden, die bereit sind,
sich zu exponieren. Auch die Kantonspolizei hat ein grosses Interesse daran, klare Ansprechpersonen
bei Kundgebungen und Demonstrationen zu haben, aus diesem Grund braucht es mdglichst glinstige
Rahmenbedingungen fiur die Gesuchstellenden.

Die Unterzeichnenden bitten deshalb den Regierungsrat, 814 Abs 2 der Strassenverkehrsverordnung
dahingehend zu andern, dass die Frist fir die Einreichung von Gesuchen fir Demonstrationen und
Kundgebungen auf «in der Regel mindestens finf Arbeitstage vor der Durchfiihrung» angepasst wird.

Heidi Miick, Danielle Kaufmann, Beda Baumgartner, Michelle Lachen-meier, Michela Seggiani, Johan-
nes Sieber, Stefan Wittlin, Raffaela Hanauer, Tobias Christ, Tonja Zurcher, David Wiest-Rudin, Laurin
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Hoppler, Claudia Baumgartner, Toya Krummenacher, Stefan Suter, Harald Fried|, Fleur Weibel, Lea
Wirz, Patrizia Bernasconi, Anina Ineichen, Jessica Brandenburger»

Wir nehmen zu dieser Motion wie folgt Stellung:

1. Zur rechtlichen Zulassigkeit der Motion

Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 12. Januar 2022 die genannte Motion gemass
8 42 Abs. 3 des Gesetzes Uber die Geschéaftsordnung des Grossen Rates (GO) vom 29. Juni 2006
(SG 152.100) und 8 36 Abs. 3 der Ausfihrungsbestimmungen zum Gesetz Uber die Geschéftsord-
nung des Grossen Rates (AB) vom 29. Juni 2006 (SG 152.110) dem Regierungsrat zur Stellung-
nahme innert drei Monaten unterbreitet.

Der Regierungsrat hat mit Prasidialbeschluss Nr. 22/01B/12 vom 12. Januar 2022 die Motion dem
Justiz- und Sicherheitsdepartement zur rechtlichen Prifung bis 10. Marz 2022 und zum Bericht bis
24. Marz 2022 Uberwiesen.

Der Zentrale Rechtsdienst nimmt zur rechtlichen Zulassigkeit der Motion wie folgt Stellung:
8§ 42 GO bestimmt Uber die Motion:

§ 42. Inhalt und Eintretensbeschluss
1 In der Form einer Motion kann jedes Mitglied des Grossen Rates oder eine
stdndige Kommission den Antrag stellen, es sei der Regierungsrat zu ver-
pflichten, dem Grossen Rat eine Vorlage zur Anderung der Verfassung oder
zur Anderung eines bestehenden oder zum Erlass eines neuen Gesetzes oder
eines Grossratsbeschlusses zu unterbreiten.

s |n der Form einer Motion kann zudem jedes Mitglied des Grossen Rates oder
eine standige Kommission den Antrag stellen, es sei der Regierungsrat zu
verpflichten, eine Massnahme zu ergreifen. Ist der Regierungsrat fur die
Massnahme zustandig, so trifft er diese oder unterbreitet dem Grossen Rat
den Entwurf eines Erlasses gemass Abs. 1, mit dem die Motion umgesetzt
werden kann.

2 Unzulassig ist eine Motion, die auf den verfassungsrechtlichen
Zustandigkeitsbereich des Regierungsrates, auf einen Einzelfallentscheid, auf
einen in gesetzlich geordnetem Verfahren zu treffenden Entscheid oder einen
Beschwerdeentscheid einwirken will.

3 Tritt der Rat auf die Motion ein, so gibt er dem Regierungsrat Gelegenheit,
innert drei Monaten dazu Stellung zu nehmen, insbesondere zur Frage der
rechtlichen Zulassigkeit des Begehrens.

Die Motion ist sowohl im Kompetenzbereich des Grossen Rates wie auch in demjenigen des Re-
gierungsrates  zulassig. Ausserhalb der verfassungsrechtlichen Kompetenzaufteilung
(vgl. 8 42 Abs. 2 GO) ist der betroffene Zustandigkeitsbereich somit keine Voraussetzung der recht-
lichen Zulassigkeit. Die Frage nach der Zustandigkeit ist im Rahmen der inhaltlichen Umsetzung
eines Motionsanliegens aber von entscheidender Bedeutung, da sie die Art der Umsetzung vorgibt.
Es gilt, das Gewaltenteilungsprinzip zwischen Grossem Rat und Regierungsrat zu beachten, denn
beide sind gestitzt auf das Legalitatsprinzip an Erlasse gebunden, die die Entscheidungsbefug-
nisse auf die Staatsorgane aufteilen. Je nach betroffenem Kompetenzbereich richtet sich die Um-
setzung entweder nach § 42 Abs. 1 GO oder nach § 42 Abs. 1S GO. Liegt die Motion im Zustan-
digkeitsbereich des Grossen Rates, wird sie mit einer Verfassungs-, Gesetzes- oder
Beschlussvorlage erflillt (§ 42 Abs. 1 GO). Eine Motion, die auf eine Materie im Kompetenzbereich
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des Regierungsrates zielt, wird mit einer Verordnungsanderung respektive mit einem anderen Mit-
tel der Exekutive erfullt (8 42 Abs. 1 GO), oder aber dem Grossen Rat wird ein Gesetzesentwurf
vorgelegt, der die Kompetenzverteilung zugunsten des Grossen Rates verdndert
(8 42 Abs. 1°s Satz 2 GO).

Mit der vorliegenden Motion soll der Regierungsrat beauftragt werden, § 14 Abs. 2 der Strassen-
verkehrsverordnung dahingehend zu &ndern, dass die Frist fiir die Einreichung von Gesuchen fur
Demonstrationen und Kundgebungen auf «in der Regel mindestens finf Arbeitstage vor der Durch-
fuhrung» angepasst wird.

Die Kantone bzw. die Gemeinden sind nach Art. 82 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BVY, SR 101) in Verbindung mit
Art. 3 Abs. 2 des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958 (SVG, SR 741.01) befugt, fur
bestimmte Strassen Fahrverbote, Verkehrsbeschrankungen und Anordnungen zur Regelung des
Verkehrs zu erlassen. Andere Beschrankungen oder Anordnungen, sogenannte «funktionelle Ver-
kehrsmassnahmen» (vgl. Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ord-
nungsbussengesetz, 2. Aufl. Art. 3 Rz. 6 ff. mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des Bundesge-
richts), kdbnnen gemass Art. 3 Abs. 4 SVG erlassen werden, «soweit der Schutz der Bewohner oder
gleichermassen Betroffener vor Larm und Luftverschmutzung, die Beseitigung von Benachteiligun-
gen von Menschen mit Behinderungen, die Sicherheit, die Erleichterung oder die Regelung des
Verkehrs, der Schutz der Strasse oder andere in den 6rtlichen Verhaltnissen liegende Grinde dies
erfordern». Gemass § 14 Abs. 1 der kantonalen Verordnung Uber den Strassenverkehr vom
17. Mai 2011 (StVO; SG 952.200) bedarf es zur Durchfihrung von offentlichen Umziigen sowie
Versammlungen und zur Abhaltung von Demonstrationen und Kundgebungen auf 6ffentlichen
Strassen und Platzen einer Bewilligung. In Absatz 2 wird die Frist zur Einreichung dieser Gesuche
geregelt.

Mit der Motion wird vom Regierungsrat die Anderung einer Verordnung und somit eine Massnahme
verlangt, fir die der Regierungsrat zustandig ist (8 42 Abs. 1bis GO). Die Motion verlangt nicht
etwas, das sich auf den verfassungsrechtlichen Zustéandigkeitsbereich des Regierungsrates, auf
einen Einzelfallentscheid, auf einen in gesetzlich geordnetem Verfahren zu treffenden Entscheid
oder einen Beschwerdeentscheid bezieht. Es spricht auch kein héherrangiges Recht wie Bundes-
recht oder kantonales Verfassungsrecht gegen den Motionsinhalt

Die Motion ist aufgrund dieser Erwagungen als rechtlich zulassig anzusehen.

2. Zum Inhalt der Motion

2.1 Grundsatzliches

Die Zahl der Demonstrationen und Kundgebungen nimmt in Basel-Stadt stetig zu: Letztes Jahr
wurde mit 275 bewilligten und unbewilligten Kundgebungen und Demonstrationen ein neuer Spit-
zenwert erreicht (Vgl. Tabelle 1). Die Zunahme von Kundgebungen und Demonstrationen zeigt sich
schweizweit auch in anderen Stadten, in Bern oder Ziirich beispielsweise steigt die Zahl ebenfalls
Jahr fur Jahr. Dies durfte unter anderem daran liegen — wie auch von der Motionarin bereits darge-
legt —, dass die Mobilisierung von Menschen durch die Sozialen Medien heute sehr rasch und
niederschwellig geschieht, Demonstrationen entstehen dadurch spontaner.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
bewilligt 78 84 98 87 122 111 151
unbewilligt 7 6 19 59 85 69 124
total 85 90 117 146 207 180 275

Tabelle 1: Kundgebungen und Demonstrationen in Basel-Stadt
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Der Regierungsrat anerkennt die gesellschaftspolitische Bedeutung von Demonstrationen und
Kundgebungen. Jedoch bringen die Demonstrationen Nutzungskonflikte mit sich, beispielsweise
stellt die hohe Anzahl von Kundgebungen und Demonstrationen fiir Gewerbetreibende oder An-
wohnerinnen und Anwohner der einschlagigen Routen eine Belastung dar. Unter anderem um
diese Nutzungskonflikte zu entschéarfen, besteht die dreiwdchige Antragsfrist. Der Regierungsrat
hat Verstandnis daflrr, dass die Frist von drei Wochen zur Einreichung des Bewilligungsgesuches
in Anbetracht der schnelleren Mobilisierung und niederschwelligen Organisation via Soziale Medien
sperrig erscheinen mag und ist bereit, die Frist zu verkirzen — jedoch sind fiinf Tage deutlich zu
kurz. Denn die Inanspruchnahme des 6ffentlichen Grunds macht die Koordination der verschiede-
nen Nutzungsanspriche notwendig und birgt verschiedenste sicherheitspolitische Herausforderun-
gen. Abzuwéagen sind entgegenstehende Interessen Dritter ebenso wie das Risiko, dass die Kund-
gebung durch Dritte gestort wird oder es zu gewalttatigen Ausschreitungen kommt. Schliesslich
bedeutet die Zunahme auch fur die Kantonspolizei und weitere involvierte Amter, wie zum Beispiel
die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) einen grossen Mehraufwand und Zusatzeinsitze spat am
Abend oder an den Wochenenden. Eine sorgfaltige Planung der Einsatze ist vor diesem Hinter-
grund sehr wichtig.

2.2 Bewilligungspflicht und Ausnahmen bei der Antragsfrist

In der Schweiz stehen Demonstrationen und Kundgebungen auf offentlichem Grund unter dem
Schutz der Meinungs- und Informationsfreiheit nach Art. 16 BV wie auch der Versammlungsfreiheit
nach Art. 22 BV. Gleichzeitig stellen Demonstrationen und Kundgebungen in der schweizerischen
Rechtspraxis einen gesteigerten Gemeingebrauch des 6ffentlichen Grunds dar und sind daher
grundsatzlich bewilligungspflichtig.

Die Kantonspolizei sucht mit den Demonstrantinnen und Demonstranten stets den Dialog und die-
ser Dialog beginnt mit der Einreichung eines Gesuchs. Fir die Kantonspolizei ist die Einreichung
eines Gesuches wichtig, damit eine Ansprechperson vorhanden ist, die vor und wahrend der De-
monstration als Bindeglied zwischen der Kantonspolizei und den Demonstrierenden fungieren
kann. Eine Kommunikation, die von gegenseitiger Achtung, Anerkennung und Respekt getragen
wird, ist unabdingbar. Die Kantonspolizei benétigt von den Gesuchstellern auch Angaben zu Da-
tum, Zeit, Ort, zu benltzende Strassen und Platze. Ein Merkblatt der Kantonspolizei flihrt diese
Erfordernisse ndher aus.

Es gibt aber immer wieder Situationen, in welchen kein ordentliches Gesuch eingereicht wird.
Grundsatzlich sucht die Kantonspolizei bei einer unbewilligten Demonstration das Gesprach mit
den Demonstrierenden, mit dem Ziel, eine mindliche Vereinbarung zu finden. Jedoch gibt es Grup-
pierungen, die keinerlei Bereitschaft haben, mit der Kantonspolizei oder dem Staat generell in Dia-
log zu treten, geschweige denn ein Gesuch einzureichen. Sie zeigen sich nicht kooperativ und
weisen nicht selten ein Gewaltpotenzial auf. Diese Art von unbewilligten Demonstrationen wird
nicht toleriert. Diese unbefriedigende Situation fehlender Kooperationsbereitschaft seitens De-
monstrierender lasst sich leider nicht mit der Verkirzung der Antragsfrist verbessern.

Das Fehlen eines Bewilligungsgesuchs kann aber auch in der Kurzfristigkeit der Demonstration
begriindet liegen. Wenn die Demonstration aufgrund eines unmittelbaren Ereignisses stattfinden
soll, zeigt sich die Kantonspolizei kulant und flexibel. Solche Spontankundgebungen sind mdglich,
missen lediglich gemeldet werden. Ein Handlungsdruck, die Antragsfrist radikal zu verklrzen, be-
steht somit nicht. Bei einem kurzfristig oder unvollstandig eingereichten Gesuch wird nach prag-
matischen Losungen gesucht, § 14 Abs. 2 StVO lasst mittels der Formulierung «in der Regel min-
destens drei Wochen vor der Durchfilhrung» einen gewissen Spielraum. Dieser wird genutzt.
Gemeinsam werden in diesen Fallen so rasch wie nur mdglich Platz oder Route festgelegt und es
wird bestmdglich dafiir gesorgt, dass die Spontandemonstration oder -kundgebung friedlich ver-
lauft. Es ist Aufgabe der Kantonspolizei, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu schiitzen,
nicht diese zu verunmdglichen. Aus Griinden, die im folgenden Kapitel 3 ausgefiihrt werden, sollten
mundliche ad-hoc-Bewilligungen und kurzfristig eingereichte Gesuche dennoch die Ausnahme blei-
ben.
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3. Konsequenzen einer Verklrzung der Antragsfrist auf finf Tage

3.1 Auswirkungen auf Interessenkoordination und Sicherheit

Die mehrwochige Antragsfrist ist dazu da, die verschiedenen Nutzungsinteressen bestmoglich zu
koordinieren. «Glnstige Rahmenbedingungen» wie es die Motionére fiir Demonstrationen fordern,
braucht es auch fir alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Basel. Der o6ffentliche
Raum ist begrenzt, die Anspriiche an diesen Raum sind aber schier grenzenlos — es ist Aufgabe
der kantonalen Verwaltung, zu triagieren. Neben den Interessen der Demonstrantinnen und De-
monstranten geht es auch darum, die Beeintrachtigungen der tbrigen Einwohner moglichst gering
zu halten und die Interessen der Geschéfte in der Innenstadt sowie des Verkehrs zu bertcksichti-
gen. Innerhalb der drei Wochen sprechen sich Allmendverwaltung, Sicherheits- und Verkehrspoli-
zei, Feuerwehr, Sanitat, BVB und weitere involvierte Stellen ab, zudem sind oft Ruickfragen bei den
Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern nétig. Des Weiteren sind Parallelveranstaltungen, die Be-
legung von Allmendflachen oder Grossbaustellen zu berticksichtigen. Ohne eine verniinftige Frist
von mindestens zwei Wochen misste die sorgfaltige Koordination einer ad-hoc-Schnellbleiche wei-
chen. Somit wiirde eine zu starke Verkiirzung der Antragsfrist die Abwéagung der unterschiedlichen
Interessen sowie eine sorgfaltige Planung erschweren oder gar verunmaoglichen. Negative Auswir-
kungen wie Kursausfalle und Verspatungen beim 6ffentlichen Verkehr wiirden zunehmen.

Die Antragsfrist dient auch der Planung von Sicherheitsleistungen. Grossveranstaltungen bergen
per se polizeiliche, feuerpolizeiliche und sanitatsdienstliche Risiken, deshalb ist eine situationsspe-
zifische Risikoanalyse durch die kantonalen Stellen notwendig. Hier werden auch die Veranstalte-
rinnen und Veranstalter mit einbezogen, um die Risiken moglichst zu minimieren und die Sicherheit
aller Teilnehmenden zu gewahrleisten. Samtlichen Grossveranstaltungen soll ein situationsada-
guates Sicherheitskonzept zu Grunde liegen. Dieses variiert selbstverstandlich nach Anzahl teil-
nehmender Personen, Routenwahl oder Brisanz des Themas. Oft berat die Kantonspolizei die Ge-
suchstellerinnen und Gesuchsteller vorgangig betreffend Routenwahl und Sicherheitsauflagen.
Reicht die Vorlaufzeit nicht aus, um samtliche sicherheitsrelevanten Aspekte zu klaren und zu ko-
ordinieren, missen Gesuche abgelehnt werden. Finden die Demonstrationen in der Folge unbe-
willigt statt, erhdht dies unnétigerweise die Risiken sowohl fur Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie
auch das Publikum und auch die Gefahr, dass es an einer Demonstration zu unerwiinschten Be-
gleiterscheinungen kommt. Es ist dem Regierungsrat jedoch ein Anliegen, dass Demonstrierende
ihr Anliegen kundgeben kénnen, ohne dass die Polizei intervenieren muss, die Demonstration
durch Dritte gestort wird oder es zu gewalttdtigen Ausschreitungen und Sachbeschadigungen
kommt. Gerade in der jingeren Vergangenheit kam es oft gleichzeitig zu kontraren Demonstratio-
nen zum gleichen Thema (z.B. pro Kurdistan versus pro Erdogan oder pro versus contra Covid-
Massnahmen). Hier schitzt die Kantonspolizei die eine Partei vor der anderen; sei es, dass sie die
unterschiedlichen Gruppierungen vorgéngig mittels entsprechender Bewilligungen zeitlich und/o-
der raumlich trennt oder dass sie bei tatsachlichen Aufeinandertreffen dazwischentritt.

3.2 Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Der Regierungsrat mochte auch darauf hinweisen, dass die staatlichen Ressourcen, die bei der
Planung, aber auch bei der Begleitung einer Demonstration oder Kundgebung in Anspruch genom-
men werden, nicht unbegrenzt zur Verfigung stehen. An praktisch allen Wochenenden finden in
Basel-Stadt Veranstaltungen statt, die polizeiliche Begleitung benétigen. Baselstadtische Einsatz-
krafte stehen zudem fir interkantonale oder nationale Veranstaltungen oft auch in anderen Kanto-
nen im Einsatz. Eine Verkirzung der Antragsfrist fihrte zu grésserem Planungsaufwand. Diese
Ressourcen fehlten dann andernorts und die Qualitat der staatlichen Dienstleistungen kdnnte lei-
den. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der involvierten Stellen — beispielsweise der Kantonspo-
lizei oder der Basler Verkehrsbetriebe — missen angesichts der hohen Anzahl von Demonstratio-
nen und Kundgebungen bereits heute viele Extradienste leisten. Wirde die Antragsfrist stark
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verklrzt, waren aufgrund der verringerten Planbarkeit noch mehr kurzfristige oder zusatzliche Eins-
atze notwendig, wodurch die Vereinbarkeit mit dem Familienleben immer schwieriger und die so-
wieso schon hohe Belastung durch die Schichtarbeit verstarkt wirde.

4. Fazit

Der Regierungsrat mochte, dass Demonstrationen und Kundgebungen auch weiterhin in der In-
nenstadt stattfinden kdnnen, wo sie ihre Appellwirkung entfalten kénnen. Dies bedeutet jedoch,
dass mit einer sorgfaltigen Planung die verschiedenen Interessen koordiniert werden muissen. Ist
dies nicht moglich, weil die Antragsfrist nicht ausreicht, muss die Kantonspolizei Gesuche ableh-
nen. Werden die Nutzungskonflikte in der Innenstadt zu gross, weil Demonstrationen vermehrt un-
bewilligt stattfinden und es zu starken Beeintrachtigungen des o6ffentlichen Lebens kommt, sinkt
wiederum die Akzeptanz von Demonstrationen und Kundgebungen in der Bevolkerung. Dies will
der Regierungsrat mit Blick auf deren gesellschaftspolitische Bedeutung verhindern. Zu bedenken
ist auch die Aussage der Motionare, «es werde immer schwieriger, Personen zu finden, die sich
exponieren». Diese Aussage spricht fur die Beibehaltung einer ausreichenden Frist, nicht fir deren
Verkirzung: Wird die Antragsfrist zu stark verkirzt, kdnnten Ausschreitungen und unerwinschte
Begleiterscheinungen zunehmen. Das wiederum erschwert die Suche nach Personen, die Verant-
wortung fur eine Demonstration tibernehmen wollen, noch mehr. Und nicht zuletzt steigt mit einer
Verkiirzung der Antragsfrist die Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Aufgrund der vorliegenden Ausfiihrungen erachtet der Regierungsrat eine Verklrzung der Antrags-
frist auf funf Tage als nicht zielfihrend. Jedoch ist der Regierungsrat bereit, der schnelleren Mobi-
lisierung sowie der dynamischeren Organisationsformen von politischen Gruppierungen Rechnung
zu tragen. Er schlagt deshalb vor, eine Reduktion der Antragsfrist auf zwei Wochen und die ent-
sprechende Anpassung von § 14 Abs. 2 der Verordnung tber den Strassenverkehr (SG 952.200)
zu prifen. Diese Reduktion scheint vertretbar im Hinblick auf Planbarkeit, Sicherheit, Mitarbeiter-
schutz und Ressourceneinsatz. Der Regierungsrat wiirde eine Uberweisung als Anzug als Auftrag
in diesem Sinne deuten. Innerhalb der Frist der Anzugsbeantwortung wirde er zudem prifen, in-
wiefern die Verkirzung der Antragsfrist Auswirkungen auf die Ressourcen und die Einsatzplanung
der Kantonspolizei hat.

5. Antrag

Auf Grund dieser Stellungnahme beantragen wir, die Motion Heidi Mick und Konsorten betreffend
Verkilrzung der Antragsfrist fir Kundgebungen und Demonstrationen dem Regierungsrat als Anzug
zu Uberweisen.

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

el - Avpips #eer |

Beat Jans Barbara Schipbach-Guggenblihl
Regierungsprasident Staatsschreiberin

Seite 6/6



	1. Zur rechtlichen Zulässigkeit der Motion
	2. Zum Inhalt der Motion
	2.1 Grundsätzliches
	2.2 Bewilligungspflicht und Ausnahmen bei der Antragsfrist

	3. Konsequenzen einer Verkürzung der Antragsfrist auf fünf Tage
	3.1 Auswirkungen auf Interessenkoordination und Sicherheit
	3.2 Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

	4. Fazit
	5. Antrag

